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Vorbemerkungen zum Nachtrag 4, gültig ab 1. Juni 2016  
 
Am 8. Dezember 2015 hat die Bundesversammlung die Motion Nie-
derberger (14.3728) angenommen. Die Motion hat zum Ziel, die 
Pflicht der monatlichen Anmeldung neuer Arbeitnehmender abzu-
schaffen, um den administrativen Aufwand für Unternehmen zu ver-
ringern. 
 
Ab dem 1. Juni 2016 ist Art. 136 AHVV, SR 831.101, nicht mehr gül-
tig. Ab diesem Zeitpunkt sind die Arbeitgeber nicht mehr verpflichtet, 
die neuen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer innerhalb eines 
Monats anzumelden, und es wird kein Versicherungsnachweis mehr 
erstellt. Die alten Versicherungsnachweise müssen nicht aufbewahrt 
werden. 
 
Neu melden die Arbeitgeber die neuen Arbeitnehmenden, die bereits 
über eine AHV-Nummer verfügen, jährlich bei der Einreichung der in-
dividuellen Beitragsabrechnung. Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die noch keine AHV-Nummer haben, werden umgehend bei der 
Ausgleichskasse gemeldet, damit sie eine entsprechende Nummer 
erhalten. 
 
Der Arbeitgeber identifiziert alle beitragspflichtigen Personen bei de-
ren Stellenantritt, um die individuelle Beitragsabrechnung vor-
schriftsgemäss erstellen zu können. Für den Fall, dass ein Arbeitge-
ber die Identifikationspflicht nicht erfüllt, wurden Massnahmen wie 
Mahnungen oder Ordnungsbussen definiert. 
 
Diese Änderungen betreffen im ersten Teil das Kapitel 4 „VA bei Än-
derung der Erwerbstätigkeit oder der Kassenzugehörigkeit". Darüber 
hinaus wird der Anhang 7 „Vorgaben für die Erstellung der Versiche-
rungsnachweise" gelöscht und die Anhänge 1 und 9 werden geän-
dert. 
 
Die Änderungen sind mit dem Vermerk 6/16 gekennzeichnet. 
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4. Identifikation von Arbeitnehmenden und VA bei Ände-
rung der Erwerbstätigkeit oder der Kassenzugehörig-
keit 

1404 Der Arbeitgeber identifiziert alle beitragspflichtigen Personen  
6/16 bei deren Stellenantritt. Dazu erhebt er alle Daten, die für das 

vorschriftsgemässe Erstellen der individuellen Beitragsab-
rechnung nötig sind (Art. 51 Abs. 3 AHVG und Art. 143 
Abs. 2 AHVV).  

 
1405 Für die Identifikation der versicherten Person müssen fol- 
6/16 gende Angaben erhoben werden: 

– Name; 
– Vorname; 
– Geburtsdatum; 
– AHV-Nummer. 

1406 Sind nicht alle Angaben bekannt, übermittelt der Arbeitgeber  
6/16 seiner Kasse unverzüglich das vollständig ausgefüllte und 

unterzeichnete Formular 318.260 «Anmeldung für einen Ver-
sicherungsausweis». 

 
1407 Wenn die Ausgleichskasse bei der Einreichung der individu- 
6/16 ellen Beitragsabrechnung (Art. 36 AHVV) feststellt, dass der 

Arbeitgeber seiner Identifikationspflicht nicht nachgekommen 
ist, fordert sie ihn auf, die fehlenden Angaben innert 30 Ta-
gen nachzuliefern. 

 
1408 Wenn der Arbeitgeber die Angaben nicht innerhalb der fest- 
6/16 gesetzten Frist liefert, wird er von der Kasse schriftlich ge-

mahnt (Art. 205 AHVV und WBB 2169 ff.). Die Mahnung wird 
umgehend verschickt, jedoch spätestens 40 Tage nachdem 
die Ausgleichskasse den Arbeitgeber dazu aufgefordert hat, 
die fehlenden Angaben zu liefern. 

 
1408. Wenn der Arbeitgeber trotz Mahnung die fehlenden Angaben  

1 immer noch nicht liefert und die Kasse Eintragungen in einem  
6/16 behelfsmässigen Konto vornehmen muss (Rz 2213 bis 

2215), wird der Arbeitgeber mit einer Ordnungsbusse belegt 
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(Art. 91 Abs. 1 AHVG und WBB 9013 ff.). Die Bussenverfü-
gung erfolgt spätestens 90 Tage nach dem Versand der Mah-
nung. 

1409 Nehmen die Versicherten eine zusätzliche unselbständige Er- 
6/16 werbstätigkeit auf, so gelten die Rz 1403–1408.1 sinnge-

mäss. 

1410 Beitragspflichtige, die zu einer anderen AK übertreten, haben  
6/16 sich bei der neuen AK anzumelden. 

 


